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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 
 
 
A Problem 
 
Die Verordnung (EU) Nr. 2016/424 schafft einen neuen Rechtsrahmen für die technische Zer-
tifizierung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Sicherheitsbauteilen und Teilsyste-
men für Seilbahnanlagen und hebt gleichzeitig die bisher geltende Richtlinie 2000/9/EG auf. 
Die Verordnung ist mit Wirkung zum 21. April 2018 in Kraft getreten.  
Im Rahmen der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 hat der Bund aufgrund der 
teilweisen konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Regelungen zur Durchführung der Ver-
ordnung getroffen. Der Hauptteil der Regelungskompetenz im Bereich der Seilbahnen liegt bei 
den Ländern. Daher sind die rechtlichen Bestimmungen für Seilbahnen in Nordrhein-Westfa-
len anzupassen.  
Das Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen verweist an zahlreichen Stellen auf 
das bisherige EU-Seilbahnrecht und muss daher an die veränderten Rahmenbedingungen an-
gepasst werden. Einige Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 bedürfen darüber hin-
aus der Ausgestaltung durch die Mitgliedsstaaten auf Ebene des Landesrechts Nordrhein-
Westfalen.  
 
 
B Lösung 
 
Die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften im Bereich der Seilbahnen in nationales 
Recht ist erforderlich und wird durch eine Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in 
Nordrhein-Westfalen erreicht.  
 
 
C Alternativen  
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
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E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Befristung von Vorschriften 
 
Da ein Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Seilbahnen 
in Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über die Seilbahnen in Nord-
rhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 774), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. S. 193, ber. S. 214) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
 

Gesetz über die Seilbahnen in 
Nordrhein-Westfalen (SeilbG NRW) 

 

1. In der Inhaltsübersicht werden die An-
gaben zu §§ 23 und 24 durch folgende 
Angabe ersetzt: 

 
„§ 23 Inkrafttreten und Außerkrafttre-

ten bisherigen Rechts“  
 

  
 
 
 
§ 23 Berichtspflicht  
§ 24 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

bisherigen Rechts  
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

 § 1 
Anwendungsbereich 

 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „dem 

Personenverkehr“ durch die Wörter 
„der Personenbeförderung“ ersetzt.  

 

 (1) Dieses Gesetz gilt für Seilbahnen, die 
dem Personenverkehr und dem öffentlichen 
Güterverkehr dienen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Dieses Gesetz gilt nicht für An-

lagen gemäß Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a und c bis g der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/424 des Euro-
päischen Parlaments und des Ra-
tes vom 9. März 2016 über Seilbah-
nen und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2000/9/EG (ABl. L 81 vom 
31.3.2016, S. 1, L 266 vom  
30.9. 2016, S. 8).“ 

 

  
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Anlagen ge-
mäß Artikel 1 Abs. 6 der Richtlinie 
2000/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über Seil-
bahnen für den Personenverkehr (EG, ABl. L 
106 vom 3.5.2000, S. 21). 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(3) Dieses Gesetz gilt mit Aus-

nahme von §§ 2, 4 Absatz 2 und 3 
Satz 2 und 3, § 5 Absatz 1 Satz 2, 
§ 16 Absatz 3 und § 19 Absatz 1 
Nummer 12 und 13 für Zahnrad-

  
 
(3) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme von §§ 
2 Abs. 1 bis 5, 4 Abs. 2 Satz 2, 5 Abs. 1 Satz 
2, 16 Abs. 3, 18 Abs. 2, 19 Abs. 1 Nr. 12 bis 
14 und 22 Abs. 2 Sätze 2 und 3 für 
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bahnen des öffentlichen Verkehrs 
sinngemäß.“ 

 

Zahnradbahnen des öffentlichen Verkehrs 
sinngemäß. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

 § 2 
Begriffsbestimmungen 

 
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeich-

nung „(1)“ gestrichen und der Wort-
laut wie folgt gefasst: 

 
 „Seilbahnen im Sinne dieses Ge-

setzes sind an ihrem Bestimmungs-
ort errichtete, aus der Infrastruktur 
und Teilsystemen bestehende Ge-
samtsysteme, die zum Zweck der 
Beförderung von Personen oder 
Gütern entworfen, gebaut, zusam-
mengesetzt und in Betrieb genom-
men werden und bei denen die Be-
förderung durch entlang der Trasse 
verlaufende Seile erfolgt. Im Übri-
gen gelten die Begriffsbestimmun-
gen des Artikels 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/424.“ 

 
 

  
 
 
 
(1) Seilbahnen sind Anlagen aus mehreren 
Bauteilen, die geplant, gebaut, montiert und 
in Betrieb genommen werden, um Personen 
oder Güter zu befördern. Bei diesen Anla-
gen handelt es sich um 
 
1. Standseilbahnen und andere Anlagen, 

deren Fahrzeuge von Rädern oder an-
deren Einrichtungen getragen und 
durch ein oder mehrere Seile bewegt 
werden; 

2. Seilschwebebahnen, deren Fahrzeuge 
von einem oder mehreren Seilen getra-
gen und/oder bewegt werden; dazu ge-
hören auch Kabinenbahnen und Ses-
selbahnen; 

3. Schleppaufzüge, bei denen mit geeig-
neten Geräten ausgerüstete Personen 
durch ein Seil fortbewegt werden. 

 
b) Die Absätze 2 bis 6 werden aufge-

hoben. 
 

 (2) Eine Anlage im Sinne dieses Gesetzes ist 
das an seinem Bestimmungsort errichtete, 
aus der Infrastruktur und den in Anhang I der 
Richtlinie 2000/9/EG aufgezählten Teilsyste-
men bestehende Gesamtsystem. Die Infra-
struktur, die speziell für jede Anlage geplant 
und jeweils vor Ort errichtet wird, besteht aus 
der Linienführung, den Systemdaten sowie 
den für die Errichtung und Funktion der An-
lage erforderlichen Stations- und Strecken-
bauwerken einschließlich der Fundamente. 
 
(3) Ein Sicherheitsbauteil ist ein Grundbe-
standteil, eine Gruppe von Bestandteilen, 
eine Unterbaugruppe oder eine vollständige 
Baugruppe sowie jede Einrichtung, die zur 
Gewährleistung der Sicherheit Teil der An-
lage und in der Sicherheitsanalyse ausge-
wiesen ist und deren Ausfall oder Fehlfunk-
tion die Sicherheit oder Gesundheit von Per-
sonen und die Sicherheit von Gütern gefähr-
den kann. 
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(4) Die Betriebssicherheit ist gegeben, wenn 
die Anlage einschließlich ihrer Infrastruktur, 
ihrer Teilsysteme sowie ihrer Sicherheits-
bauteile so geplant, gebaut und betrieben 
werden, dass 
 
1. die auf sie anwendbaren Bestimmun-

gen der Richtlinie 2000/9/EG, insbeson-
dere die in Anhang II der Richtlinie 
2000/9/EG genannten grundlegenden 
Anforderungen, 

2. die betriebstechnischen und wartungs-
technischen Erfordernisse im Sinne von 
Artikel 1 Abs. 5 der Richtlinie 2000/9/EG 
und 

3. die im Sicherheitsbericht gem. Artikel 4 
Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
(5) Der Ausdruck „europäische Spezifika-
tion" bezeichnet eine gemeinsame techni-
sche Spezifikation, eine europäische techni-
sche Zulassung oder eine einzelstaatliche 
Norm, durch die eine europäische Norm um-
gesetzt wird. 
 
(6) Seilbahnen dienen dem öffentlichen Ver-
kehr, wenn sie nach ihrer Zweckbestimmung 
jedermann zur Personen- oder zur Güterbe-
förderung benutzen kann. 
 

4. § 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 3 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

 
(1) Seilbahnen dürfen nur gebaut oder 
geändert werden, wenn der Plan nach 
Maßgabe der §§ 72 bis 78 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung vorher festgestellt 
ist oder eine Plangenehmigung erteilt 
wurde. Soweit für den Bau oder die Än-
derung beziehungsweise Erweiterung 
nach § 1 in Verbindung mit Anlage 1 
Nummer 6 bis 8 des Landesumweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes vom 
29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) 

  
 

§ 3 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

 
(1) Seilbahnen dürfen nur gebaut oder geän-
dert werden, wenn der Plan nach Maßgabe 
der §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vorher festgestellt ist. Soweit für den Bau o-
der die Änderung beziehungsweise Erweite-
rung nach § 1 in Verbindung mit Anlage 1 
Nummer 6, 7 und 8 des Landesumweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes vom 29. April 
1992 (GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. S. 193) geändert worden ist, eine 
Vorprüfung des Einzelfalls und eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 
müssen die Vorprüfung des Einzelfalls sowie 
die Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung den Anforderungen des 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10966&val=10966&seite=193&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10966&val=10966&seite=193&sg=0&menu=0
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geändert worden ist, eine Vorprüfung 
des Einzelfalls oder eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 
müssen die Vorprüfung des Einzelfalls 
sowie die Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung den Anforderungen 
des Landesumweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetzes entsprechen.  
 
(2) Bei Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen ist eine Plangenehmi-
gung anstelle eines Planfeststellungs-
beschlusses zu erteilen, sofern diese 
nicht bereits wegen unwesentlicher Be-
deutung nach § 74 Absatz 7 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen entfallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ist nach Bundes- oder Landesrecht 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, kann die zuständige Be-
hörde abweichend von § 74 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen an Stelle eines Plan-
feststellungsbeschlusses eine Plange-
nehmigung erteilen, wenn die erforderli-
che Öffentlichkeitsbeteiligung im Ver-
fahren zur Erteilung der Plangenehmi-
gung durchgeführt wird. Dabei kann auf 
eine Erörterung im Sinne des § 73 Ab-
satz 6 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len und des § 18 Absatz 1 Satz 4 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, 
verzichtet werden. Im Übrigen findet das 
Landesumweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz in Verbindung mit dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
Anwendung. 
 

Landesumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bebauungspläne nach § 9 des Bauge-
setzbuches ersetzen die Planfeststellung. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, § 50 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. 94), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geän-
dert worden ist, ist anzuwenden. Wird eine 
Ergänzung notwendig oder soll von Festset-
zungen des Bebauungsplans abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung durchzu-
führen. In diesen Fällen gelten die §§ 40, 43 
Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 1 bis 4 
des Baugesetzbuches. 
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(4) Bebauungspläne nach § 9 des Bau-
gesetzbuches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in der jeweils gelten-
den Fassung ersetzen die Planfeststel-
lung. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, 
§ 50 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist anzuwenden. 
Wird eine Ergänzung notwendig oder 
soll von Festsetzungen des Bebauungs-
plans abgewichen werden, so ist die 
Planfeststellung durchzuführen. In die-
sen Fällen gelten die §§ 40, 43 Ab-
satz 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Absatz 1 
bis 4 des Baugesetzbuches.“ 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

 § 4 
Genehmigung 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 

aa) In Satz 2 wird das Wort „An-
lage“ durch das Wort „Seil-
bahn“ ersetzt. 

 
bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

 

 (1) Der Bau und Betrieb einer Seilbahn be-
darf der Genehmigung der nach § 18 Abs.1 
zuständigen Behörde. Dasselbe gilt für we-
sentliche Änderungen der Anlage. Die Ge-
nehmigung wird erteilt, wenn 
 
1. die Betriebssicherheit gewährleistet ist, 
2. der Antragsteller zuverlässig ist, 
3. dem Vorhaben keine sonstigen öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften entgegen-
stehen und 

4. das Vorhaben öffentlichen Interessen 
nicht zuwider läuft. 

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 

„(2) Die nach § 18 Satz 1 zustän-
dige Behörde prüft  

 
1. die Übereinstimmung der Seil-

bahn mit  
 

a) den auf sie anwendbaren 
Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 
2016/424, 

b) den in einem nach Artikel 4 
Absatz 2 der Richtlinie 
2000/9/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 20. März 2000 
über Seilbahnen für den 
Personenverkehr (ABl. L 

  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,14
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,14
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139657,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139657,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,46
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,49#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,49#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,49#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,49#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,49#jurabs_5
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,50#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156144718862455292&sessionID=556375013134629599&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139663,50#jurabs_1
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106 vom 3.5.2000, S. 21) 
oder Artikel 8 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 erstellten Si-
cherheitsbericht enthalte-
nen Empfehlungen und 

c) den sonstigen technischen 
Anforderungen an einen 
Anlagenbetrieb, der die 
Gesundheit und Sicherheit 
von Personen und Eigen-
tum nicht gefährdet, 

 
2. ob Tatsachen vorliegen, aus 

denen sich die Unzuverlässig-
keit der Person oder der Perso-
nen, die das Seilbahnunterneh-
men leiten oder ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter, 
bei juristischen Personen der 
nach Gesetz oder Satzung ver-
tretungsberechtigten Perso-
nen, ergibt und  

 
3. ob das Vorhaben öffentlichen 

Interessen widerspricht.“ 
 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3 und wie folgt gefasst: 

 
„(3) Der Antrag muss über das Vor-
haben und seine Durchführung in 
technischer und, soweit erforder-
lich, auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht Aufschluss geben. Die Antrag-
stellerin beziehungsweise der An-
tragsteller hat eine Sicherheitsana-
lyse der geplanten Seilbahn gemäß 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/424 durchzuführen und 
seinem Antrag 

 
1. einen Sicherheitsbericht ge-

mäß Artikel 9 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/424 so-
wie 

 
2. ein Gutachten einer vom für 

das Verkehrswesen zuständi-
gen Ministerium anerkannten 
Stelle zum Nachweis der Be-
triebssicherheit beizufügen. 
Das Gutachten hat auch die 

  
 
 
(2) Der Antrag muss über das Vorhaben und 
seine Durchführung in technischer und, so-
weit erforderlich, auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht Aufschluss geben. Der Antragsteller hat 
seinem Antrag 
 
 
 
 
 
 
 
1. eine Sicherheitsanalyse gemäß Artikel 

4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang III 
der Richtlinie 2000/9/EG, 

 
 
2. einen Sicherheitsbericht gemäß Artikel 

4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/9/EG sowie 
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Sicherheitsanalyse und die in 
dem Sicherheitsbericht be-
nannten Maßnahmen zur Be-
hebung etwaiger Risiken zu 
bewerten. Gegenstand der gut-
achterlichen Stellungnahme ist 
zudem die Einhaltung der Best-
immungen der Artikel 18 bis 21 
der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 zum Konformitätsbe-
wertungsverfahren und zu CE-
Kennzeichnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für die Seilbahn verantwortliche 
Person im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/424 ist die im Antrag 
bestimmte Person.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ein Gutachten einer vom für das Ver-

kehrswesen zuständigen Ministeriums 
anerkannten Stelle zum Nachweis der 
Betriebssicherheit beizufügen. Das Gut-
achten hat auch die Sicherheitsanalyse 
und die in dem Sicherheitsbericht be-
nannten Maßnahmen zur Behebung et-
waiger Risiken zu bewerten; Gegen-
stand der gutachterlichen Stellung-
nahme ist zudem die Einhaltung der 
Bestimmungen der Artikel 7, 10 und 18 
der Richtlinie 2000/9/EG betreffend die 
CE-Konformitätskennzeichnung und die 
EG-Konformitätserklärung von Sicher-
heitsbauteilen und Teilsystemen. 

 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
4 und wird wie folgt geändert: 

 
aa) Dem Wortlaut wird folgender 

Satz vorangestellt: 
 
 „Liegen die in den Absätzen 2 

und 3 genannten Vorausset-
zungen vor, wird die Genehmi-
gung erteilt.“ 

 
bb) Im neuen Satz 2 werden nach 

dem Wort „schriftlich“ die Wör-
ter „oder elektronisch“ einge-
fügt.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Genehmigung ist dem Seilbahnunter-
nehmer schriftlich zu erteilen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13033 

 
 

10 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 5. 

 

 (4) Die Genehmigungsurkunde enthält 
 
1. die Bezeichnung und den Sitz des Seil-

bahnunternehmens, 
2. die Bezeichnung der örtlichen Lage der 

Seilbahn, 
3.  eine allgemeine Beschreibung der Seil-

bahn, 
4.  eine Aussage zur Dauer der Genehmi-

gung, 
5. den Vorbehalt der Zustimmung zur Be-

triebseröffnung. 
 

f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 
6 und die Wörter „insbesondere 
wenn ein Sicherheitsbauteil oder 
ein Teilsystem innovative Pla-
nungs- oder Baumerkmale im 
Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der 
Richtlinie 2000/9/EG aufweist“ wer-
den gestrichen.  

 

 (5) Die Genehmigung kann mit Nebenstim-
mungen versehen werden, insbesondere 
wenn ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsys-
tem innovative Planungs- oder Baumerk-
male im Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der 
Richtlinie 2000/9/EG aufweist. 

6. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Satz 1 wird das Wort „Anlage“ 
durch das Wort „Seilbahn“ ersetzt.  

 
b) In Satz 2 wird die Angabe „Richtli-

nie 2000/9/EG“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) Nr. 2016/424“ er-
setzt. 

 

 § 5 
Änderungsanzeige 

 
(1) Der Seilbahnunternehmer hat Änderun-
gen der Anlage, die keiner Genehmigung 
nach § 4 bedürfen, vor ihrer Ausführung der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Anzeige-
pflichtig sind insbesondere Änderungen der 
Fahrzeuge im Sinne von Nummer 4 des An-
hangs I der Richtlinie 2000/9/EG oder der 
Betriebsweise der Seilbahn. 
 
(2) Mit der Änderung darf erst begonnen wer-
den, wenn die Aufsichtsbehörde zugestimmt 
oder innerhalb von sechs Wochen nach Ein-
gang der Anzeige keinen Bescheid erteilt 
hat. 
 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zu-
stimmung zur Betriebseröffnung vorbehal-
ten. 
 
(4) Zur Prüfung der technischen Unterlagen 
bei Seilbahnen kann die Aufsichtsbehörde 
verlangen, dass der Seilbahnunternehmer 
das Gutachten einer vom für das Verkehrs-
wesen zuständigen Ministerium anerkannten 
sachverständigen Stelle vorlegt. 
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(5) Änderungen im Sinne des Absatzes 1, 
die die Betriebssicherheit nicht berühren  
oder nur der Unterhaltung dienen, sind von 
der Anzeigepflicht ausgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, § 6 

Absatz 3, § 10, § 11 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 13 Absatz 3 wird jeweils das Wort „An-
lage“ durch das Wort „Seilbahn“ ersetzt.  

 

 § 6 
Betriebseröffnung 

 
(1) Der Betrieb einer Seilbahn darf erst er-
öffnet werden, wenn die Aufsichtsbehörde 
der Eröffnung zugestimmt hat. 
 
(2) Die Zustimmung zur Eröffnung des Be-
triebs wird erteilt, wenn 
 
1. die Anlage der Genehmigung ent-

spricht, ihre Betriebssicherheit gewähr-
leistet ist und der Antragsteller darüber 
ein Gutachten einer vom für das Ver-
kehrswesen zuständigen Ministerium 
anerkannten sachverständigen Stelle 
vorlegt (Betriebsabnahme), 

2. der Nachweis der vor der Betriebseröff-
nung zu erfüllenden Nebenbestimmun-
gen der Genehmigung erbracht ist, 

3. ein Betriebsleiter und mindestens eine 
Person als Stellvertretung nach Maß-
gabe des § 11 bestellt sind und die Be-
stellung bestätigt ist, 

4. das Seilbahnunternehmen ausreichend 
versichert ist (§ 12). 

 
(3) Für genehmigungspflichtige Änderungen 
der Anlage gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 
 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
 

 § 16 
Allgemeine Aufsicht 

 
(1) Die Aufsichtsbehörden haben darüber zu 
wachen, dass die für den Bau und den Be-
trieb der Seilbahnen geltenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und die auf Grund 
dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen 
(Nebenbestimmungen und sonstigen Anord-
nungen) eingehalten werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 (2) Die Aufsichtsbehörde kann die im Inte-
resse der Betriebssicherheit, des Schutzes 
der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft 
vor Gefahren sowie erheblichen Nachteilen 
oder Belästigungen, des Schutzes des Land-
schaftsbilds oder sonst zur Durchführung der 
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a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Anlage“ durch das Wort „Seilbahn“ 
ersetzt. 

 

Aufsicht erforderlichen Anordnungen treffen. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie oder 
eine von ihr beauftragte Stelle vom Unter-
nehmer Auskunft verlangen sowie die An-
lage besichtigen und prüfen. 
 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„(§ 2 Abs. 5)“ gestrichen und 
das Komma am Ende durch 
das Wort „oder“ ersetzt. 

 
bb) In Nummer 2 wird das Wort 

„Anlage“ durch das Wort „Seil-
bahn“ ersetzt und das Komma 
am Ende durch einen Punkt er-
setzt.  

 
cc) Nummer 3 wird aufgehoben.  

 

 (3) Die Aufsichtsbehörde hat das für das Ver-
kehrswesen zuständige Ministerium unver-
züglich zu unterrichten, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass 
 
1. die Betriebssicherheit durch die europä-

ischen Spezifikationen (§ 2 Abs. 5) nicht 
in vollem Umfang gewährleistet ist, 

 
 
2. ein Sicherheitsbauteil, ein Teilsystem  

oder die Anlage die Sicherheit und Ge-
sundheit von Personen und gegebe-
nenfalls die Sicherheit von Gütern ge-
fährden kann, 

 
3. die Genehmigung mit Nebenbestim-

mungen zu versehen ist, weil ein Si-
cherheitsbauteil oder ein Teilsystem in-
novative Planungs- oder Baumerkmale 
im Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der Richt-
linie 2000/9/EG aufweist. 

 
9. § 18 wird wie folgt geändert:  
 

 § 18 
Zuständigkeiten 

 
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeich-

nung „(1)“ gestrichen und folgender 
Satz wird angefügt: 

 
 „Die Bezirksregierung Arnsberg ist 

für die Marktüberwachung im Sinne 
des § 2 des Seilbahndurchfüh-
rungsgesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2159) in der jeweils gel-
tenden Fassung zuständig.“  

 

 (1) Genehmigungs-, Aufsichts- und Planfest-
stellungsbehörde ist die Bezirksregierung, in 
deren Bereich die Seilbahn betrieben wird. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.  
 

 (2) Das für das Verkehrswesen zuständige 
Ministerium ist für die Benennung von Stel-
len im Sinne des Artikel 16 der Richtlinie 
2000/9/EG zuständig, die ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen haben. Das Ministerium 
prüft die nach § 16 Abs. 3 eingehenden In-
formationen und leitet diese in begründeten 
Fällen entsprechend den Anforderungen 
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nach Artikel 2 Abs. 7, 11 Abs. 3 und 14 Abs. 
1 der Richtlinie 2000/9/EG weiter. 
 

10. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

 § 19 
Rechtsverordnung 

 
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeich-

nung „(1)“ gestrichen und die Num-
mern 12 bis 14 werden durch die 
folgenden Nummern 12 und 13 er-
setzt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Das für das Verkehrswesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, für die diesem 
Gesetz unterliegenden Seilbahnen eine 
Rechtsverordnung zu erlassen. Es kann 
dazu insbesondere Bestimmungen treffen 
über 
 
1. das Verfahren bei der Bau- und Be-

triebsgenehmigung, 
2. das Verfahren bei der Änderungsan-

zeige und den Umfang der nicht anzei-
gepflichtigen Änderungen, 

3. das Verfahren bei der Betriebsabnahme 
und bei der Zustimmung zur Betriebser-
öffnung, 

4. die Bestellung, Bestätigung und Prü-
fung von Betriebsleitern sowie deren 
Stellvertretung, 

5. die Anforderungen an die Betriebsbe-
diensteten, 

6. die Aufgaben und Befugnisse der Be-
triebsleitung und der Betriebsbedienste-
ten, 

7. die Mindesthöhe der Versicherungs-
summe bei Haftpflichtversicherungsver-
trägen, 

8. die Ausgestaltung und Zeitabstände der 
Betriebs- und Prüfungsberichte sowie 
der sonstigen Mitteilungspflichten; da-
bei kann bestimmt werden, dass die 
Aufsichtsbehörde entsprechend den 
besonderen Bedürfnissen der Betriebs-
sicherheit Abweichungen zulassen 
kann, 

9.  die Ausübung der Aufsicht, 
10.  Zulassung oder Anerkennung von 

sachverständigen Stellen, deren Befug-
nisse sowie deren Überwachung, 

11. verantwortliche sachverständige Stellen 
im Seilbahnwesen, insbesondere über 

 
a) die Fachbereiche, in denen sie tä-

tig werden, 
b) die Anforderungen in Bezug auf 

Ausbildung, Fachkenntnisse, Be-
rufserfahrung, Zuverlässigkeit so-
wie Fort- und Weiterbildung, 
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„12. die nach dem jeweiligen 

Stand der Technik erforderli-
chen Bau- und Betriebsvor-
schriften für die technische 
Gestaltung der Seilbahnen 
und die Führung des Betriebs 
und 

 
13. die sichere Gestaltung der 

Kreuzungen von Seilbahnen 
mit Starkstromleitungen, 
Gasleitungen, Wasserleitun-
gen und öffentlichen Stra-
ßen.“ 

 

c) die Zulassung oder Anerkennung, 
d)  die Überwachung, 
e)  die Vergütung, 
f)  das Erfordernis einer ausreichen-

den Haftpflichtversicherung, 
g)  die Voraussetzungen, unter wel-

chen die Aufsichtsbehörde die 
Vorlage von Gutachten und Nach-
weisen für den jeweiligen Sachbe-
reich verlangen kann oder erlan-
gen muss, sowie die Vorausset-
zungen, unter welchen die Auf-
sichtsbehörde verlangen kann o-
der verlangen muss, dass das 
Seilbahnunternehmen sich die 
Einhaltung aufsichtlicher Anforde-
rungen durch verantwortliche 
sachverständige Stellen beschei-
nigen lässt, 

h) die Voraussetzungen, unter de-
nen das Seilbahnunternehmen 
Gutachten und Nachweise von 
verantwortlichen sachverständi-
gen Stellen für bestimmte Sach-
bereiche vorzulegen hat oder sich 
die Einhaltung aufsichtlicher An-
forderungen durch verantwortli-
che sachverständige Stellen be-
scheinigen lassen muss. 

12. benannte Stellen im Sinne von Artikel 
16 der Richtlinie 2000/9/EG, 

 
 
 
 
 
 
13. die Ausübung der Schutzmassnahmen 

im Sinne von Artikel 14 der Richtlinie 
2000/9/EG, 

 
 
 
14. das Inverkehrbringen von Sicherheits-

bauteilen und Teilsystemen im Sinne 
der Kapitel II und III der Richtlinie 
2000/9/EG. 
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b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 (2) Das für das Verkehrswesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, für die diesem 
Gesetz unterliegenden Seilbahnen Rechts-
verordnungen zu erlassen, die die nach dem 
jeweiligen Stand der Technik erforderlichen 
Bau- und Betriebsvorschriften für die techni-
sche Gestaltung der Seilbahnen und die 
Führung des Betriebs enthalten, insbeson-
dere über Stationen, Streckenbauwerke, 
Fahrzeuge in Sinne von Nummer 4 des An-
hangs I der Richtlinie 2000/9/EG, Sicher-
heits- und Bergeeinrichtungen, Brandschutz, 
Betriebsleitung und Betriebsbedienstete. 
Das für das Verkehrswesen zuständige Mi-
nisterium kann durch Rechtsverordnung die 
zur sicheren Gestaltung der Kreuzungen 
von Seilbahnen mit Starkstromleitungen und 
Gasleitungen erforderlichen Vorschriften er-
lassen. Das gleiche gilt für Kreuzungen mit 
Wasserleitungen und Kreuzungen von Seil-
bahnen mit öffentlichen Strassen. 
 

11. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

 § 20 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 4 
Abs. 1“ durch die Angabe „§ 4 Ab-
satz 4“, die Angabe „§ 6 Abs. 1“ 
durch die Angabe „§ 6 Absatz 1“ 
und die Angabe „§ 14 Abs. 1“ durch 
die Angabe „§ 14 Absatz 1“ ersetzt. 

 

 1. entgegen § 4 Abs.1 oder § 6 Abs. 1 oder 
§ 14 Abs.1 eine Seilbahn betreibt oder 

 

b) In Nummer 2 wird jeweils die An-
gabe „Abs.“ durch das Wort „Ab-
satz“ ersetzt. 

 

 2. entgegen § 13 Abs. 1 der Aufsichtsbe-
hörde, der anerkannten sachverständi-
gen Stelle oder der nach § 16 Abs.2 
Satz 2 beauftragten Stelle nicht alle Vor-
kommnisse mitteilt, die für die Betriebs-
sicherheit der Seilbahn von Bedeutung 
sein können oder die geeignet sind, die 
Einstellung des Betriebs herbeizufüh-
ren. 
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12. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
 

 § 22 
Übergangsregelung 

 
(1) Soweit eine in Betrieb befindliche Seil-
bahn nach bisherigem Recht ohne Genehmi-
gung betrieben werden durfte, gilt die Seil-
bahn nach Maßgabe dieses Gesetzes als 
genehmigt. 
 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Bei Seilbahnen, die vor dem 

21. April 2018 errichtet wurden, gilt 
§ 6 zur Betriebseröffnung mit der 
Maßgabe, dass die Seilbahn an-
stelle der Anforderungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/424 die auf 
sie anwendbaren Anforderungen 
der Richtlinie 2000/9/EG erfüllen 
muss.“ 

 

  
 
(2) Bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gül-
tige Genehmigungen gelten fort. Dies gilt 
für Seilbahnen, die nach bisher geltendem 
Recht genehmigt, aber noch nicht betriebs-
eröffnet sind, insoweit, als mit deren Bau be-
reits begonnen wurde und die Betriebseröff-
nung nach § 6 bis spätestens 2. Mai 2004 er-
folgt. Nach diesem Zeitpunkt kann die Auf-
sichtsbehörde einer Betriebseröffnung für 
Anlagen im Sinne des Satzes 2 in begründe-
ten Einzelfällen in Anwendung des bisheri-
gen Rechts zustimmen. 
 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 
 „(3) Teilsysteme und Sicherheits-

bauteile sind in Seilbahnen auch 
zulässig, wenn sie in Übereinstim-
mung mit der Richtlinie 2000/9/EG 
vor dem 21. April 2018 in Verkehr 
gebracht wurden. Soweit dieses 
Gesetz vorsieht, dass EU-Konfor-
mitätserklärungen oder sonstige 
Unterlagen im Zusammenhang mit 
der Konformität von Teilsystemen 
und Sicherheitsbauteilen vorzule-
gen oder aufzubewahren sind, er-
streckt sich diese Pflicht auf die 
Vorlage oder Aufbewahrung von 
nach Artikel 46 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/424 weiterhin gülti-
gen Bescheinigungen und Zulas-
sungen.“ 
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13. § 23 wird aufgehoben. 
 

 § 23 
Berichtspflicht 

 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
bis zum 31. Dezember 2016 und danach alle 
fünf Jahre über die Erfahrungen mit diesem 
Gesetz. 
 

14. Der bisherige § 24 wird § 23 und die 
Überschrift wird wie folgt gefasst:  

 
„§ 23 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
bisherigen Rechts“ 

 

  
 
 

§ 24 
In-Kraft-Treten 

und Außer-Kraft-Treten 
bisherigen Rechts 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig wird das Landeseisenbahn-
gesetz vom 5. Februar 1957 (GV. NRW. S. 
11), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 
175), wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 "Das Gesetz gilt auch für Zahnradbah-
nen des öffentlichen Verkehrs". 

 
2. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden die Wör-

ter "Bergbahnen und Seilbahnen" durch 
das Wort "Zahnradbahnen" ersetzt. 

 
3. In § 39 Abs. 1 Satz 2 werden die Wör-

ter "Bergbahnen und Seilbahnen" durch 
das Wort "Zahnradbahnen" ersetzt. 

 
(3) Verordnungen, die auf der Grundlage von 
nach Absatz 2 geänderten Vorschriften er-
lassen worden sind, gelten fort. Soweit in 
diesen Verordnungen auf nach Absatz 2 ge-
änderte Vorschriften verwiesen wird, treten 
an ihre Stelle die entsprechenden Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. 
 

Artikel 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung: 
 
A Allgemeines 
 
a) Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 
Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen (SeilbG NRW) an die Verordnung (EU) Nr. 2016/424 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/9/EG. Diese Verordnung schafft einen neuen Rechtsrahmen für die technische Zertifi-
zierung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Sicherheitsbauteilen und Teilsyste-
men für Seilbahnanlagen. Grundsätzlich gelten Verordnungen des EU-Sekundärrechts nach 
Artikel 288 Absatz 2 AEUV unmittelbar ohne mitgliedstaatlichen Umsetzungsakt. Die Verord-
nung (EU) Nr. 2016/424 löst allerdings Anpassungsbedarf im Landesrecht Nordrhein-Westfa-
len aus. So müssen einige Verweise im Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 
an die Bestimmungen der Verordnung und somit an das neue europäische Recht angepasst 
werden. Zum anderen gibt die EU-Verordnung den Mitgliedstaaten an einigen Stellen, wie dem 
Genehmigungsverfahren, der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Seilbahnen, einen gewis-
sen Umsetzungsspielraum. Diese Bereiche der nicht unmittelbar vollzugsfähigen Vorgaben 
der Verordnung müssen daher in den Regelungsrahmen des Gesetzes über die Seilbahnen 
in Nordrhein-Westfalen einbezogen und die Regelungen konkretisiert werden.  
 
b) Anpassung an das Seilbahndurchführungsgesetz 
Mit dem Seilbahndurchführungsgesetz (SeilbDG) vom 30. Juni 2017 hat der Bund hinsichtlich 
einiger Aspekte der EU-Verordnung für die Durchführung des EU-Seilbahnrechts von seiner 
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gemäß Artikel 74 Nummer 11 Grundgesetz Ge-
brauch gemacht. Das Seilbahndurchführungsgesetz enthält Regelungen zur Notifizierung von 
Stellen, die Konformitätsbewertungsaufgaben im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 
wahrnehmen, Regelungen zur sog. Marktüberwachung und die dazu gehörigen Ordnungswid-
rigkeits- und Straftatbestände. Die thematisch einschlägigen Regelungen im Gesetz über die 
Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen sind aufzuheben. Die Zuständigkeit für die Marktüberwa-
chung auf Landesebene ist neu zu regeln. Darüber hinaus soll § 3 neu formuliert werden und 
die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens als Regelfall in das Gesetz aufgenommen 
werden. Auch soll die Ausweitung des Anwendungsbereiches des Plangenehmigungsverfah-
rens auf Vorhaben mit UVP-Pflicht durch spezialgesetzliche Regelung der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Plangenehmigungsverfahren, ermöglicht werden. 
In den Fällen, in denen von dem Vorhaben wesentliche Beeinträchtigungen ausgehen, bleibt 
das Planfeststellungsverfahren verpflichtend. 
 
c) Redaktionelle Änderungen und Rechtsbereinigung  
Das Änderungsvorhaben wird zum Anlass genommen, redaktionelle Änderungen vorzuneh-
men. Es werden einige Vorschriften aufgehoben oder neu gefasst. Dadurch ergeben sich teil-
weise Änderungen bei der Gliederung bzw. Nummerierung der Vorschriften, um Lücken zu 
schließen.  
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B Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1: 
Das Inhaltsverzeichnis ist anzupassen, da der bisherige § 23 aufgehoben wird und sich des-
halb die Nummerierung ändert.  
 
Zu Nummer 2: 
Zu Buchstabe a): Der Sprachgebrauch des Gesetzes wird an die Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 angepasst.  
 
Zu Buchstabe b): Der Anwendungsbereich des Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen wird infolge der Ablösung der Richtlinie 2000/9/EG durch die Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 neu geregelt. Durch den Verweis auf Artikel 2 Absatz 2 a) und c) bis g) der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/424 gelten die Vorschriften nicht für  
 
„a) „Aufzüge, die unter die Richtlinie 2014/33/EU fallen;  
b) (…) 
c) Anlagen für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke;  
d) Seilbahnen für den Betrieb von Schutz- und Berghütten, die nur für die Beförderung von 

Gütern und eigens benannten Personen bestimmt sind;  
e)  feststehende und verfahrbare Geräte, die ausschließlich für Freizeit- und Vergnügungs-

zwecke und nicht für die Beförderung von Personen entworfen wurde;  
f)  bergbauliche Anlagen oder andere zu industriellen Zwecken aufgestellte und genutzte 

Anlagen;  
g)  Anlagen, bei denen sich die Benutzer oder deren Träger auf dem Wasser befinden.“ 
 
Nach Artikel 2 Absatz 2 b) der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 sollen von Mitgliedstaaten als 
historisch bedeutend, kulturell bedeutend oder denkmalgeschützt eingestufte Seilbahnen, die 
vor dem 1. Januar 1986 in Betrieb genommen wurden und die noch in Betrieb sind und in 
Entwurf und Bau keine wesentlichen Änderungen erfahren haben, einschließlich der speziell 
für diese entworfenen Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, vom Anwendungsbereich ausge-
nommen werden. Für diese Ausnahmemöglichkeit bedarf es einer förmlichen Anerkennung 
als historisch oder kulturell bedeutende Seilbahn. Hiervon hat das Land Nordrhein-Westfalen 
allerdings keinen Gebrauch gemacht, sodass kein Anwendungsfall im Land besteht.  
 
Zu Buchstabe c): Durch die Anpassungen der Normen hat sich teilweise auch die Nummerie-
rung geändert. Dadurch ergibt sich Anpassungsbedarf bei den Verweisen in § 1 Absatz 3 des 
Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen.  
 
Zu Nummer 3: 
Die Definitionen der Rechtsbegriffe im Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 
werden an die neu gefassten Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 angepasst.  
 
Zu Buchstabe a): Die bisherige Definition der Seilbahn wird in Satz 1 ersetzt. Der Begriff „Seil-
bahn“ orientiert sich nun eng an der Formulierung in Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/424. Des Weiteren erfolgt im Satz 2 ein Verweis auf die übrigen Begriffsdefinitionen 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/424, um Wiederholungen zu vermeiden. So wird sichergestellt, 
dass die europarechtliche Vollzugspflicht erfüllt wird. Zudem dient dieses Vorgehen der 
Rechtsklarheit, indem vermieden wird, dass unterschiedliche Definitionen im Bereich der Seil-
bahn im rechtlichen Mehrebenensystem genutzt werden.  
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Sämtliche Begriffsbestimmungen ergeben sich nunmehr aus diesen zwei Sätzen, sodass der 
neu gefasste § 2 keine weiteren Absätze benötigt.  
 
Zu Buchstabe b): Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden aufgehoben, da sich die entspre-
chenden Definitionen aus dem Verweis im neu gefassten § 2 Satz 2 ergeben.  
 
Zu Nummer 4: 
Mit neu formuliertem § 3 wird die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens als Regelfall 
in das Gesetz aufgenommen. Durch die fachgesetzlich geregelte Möglichkeit der Durchfüh-
rung einer Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wird dar-
über hinaus auch beim Vorliegen eine UVP-Pflicht ein Plangenehmigungsverfahren zulässig. 
In den Fällen, in denen von dem Vorhaben wesentliche Beeinträchtigungen ausgehen, bleibt 
das Planfeststellungsverfahren verpflichtend. Die Änderungen sind abgeglichen mit vergleich-
baren Regelungen aus dem Fernstraßengesetz (§§ 17 ff FernStrG) sowie dem Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (§§ 18 ff AEG). 
 
Im Einzelnen: 
 
Zu § 3 Absatz 1: Dieser statuiert unter Beibehaltung des Wortlautes des bisherigen § 3 Ab-
satz 1 den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sich der Bau oder die Änderung einer Seil-
bahn nach Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen bewegen muss; 
lediglich klarstellend (da bereits mit von § 74 VwVfG erfasst) ist in Satz 1 beigefügt „oder eine 
Plangenehmigung erteilt wurde“. 
 
Satz 1 entspricht in der Formulierung o.g. Gesetzen (FernStrG, AEG) und lässt Raum für spe-
zielle Regelungen in den nachfolgenden Paragrafen, also auch die Festschreibung einer Plan-
genehmigung als Regelfall, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
 
Zu § 3 Absatz 2: Dieser Absatz ist neu gefasst und formuliert die Entscheidung für eine Plan-
genehmigung als gebundene Entscheidung.  
 
Zu § 3 Absatz 3: Dieser Absatz ist neu gefasst.  
 
Durch die fachgesetzlich geregelte Möglichkeit der Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteili-
gung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wird darüber hinaus auch beim Vorliegen 
eine UVP-Pflicht ein Plangenehmigungsverfahren zulässig. Satz 1 ist im Wortlaut teilweise 
angelehnt an § 17 b FernStrG/ § 18 b AEG. Allerdings wird ausdrücklich die Öffentlichkeitsbe-
teiligung genannt, die in dem in Bezug genommenen § 74 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 VwVfG gemeint 
ist. Da letztere Norm auch die Erörterung i.S.d. § 73 Abs. 6 VwVfG erfasst, auf die gemäß 
Regelung in § 17 b FernStrG / 18 b AEG mit Verweis auf §§ 17 a FernStrG / 18a AEG verzichtet 
werden kann, wurde diese Regelung mit dem neuen Satz 2 entsprechend übernommen. Satz 
3 ist wiederum an das Fernstraßengesetz angelehnt. 
 
Zu § 3 Absatz 4: Dieser Absatz bezieht sich auf Bebauungspläne und übernimmt unverändert 
den Wortlaut des geltenden § 3 Absatz 2.  
 
Zu Nummer 5: 
Zu Buchstabe a): Der Begriff „Anlage“, der auf der bisher geltenden Richtlinie 2000/9/EG be-
ruhte, wird im gesamten Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen durch den Begriff 
„Seilbahn“ ersetzt, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. Auch in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/424 wird nur der Begriff „Seilbahn“ verwendet.  
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Zu Buchstabe b): Nach der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 werden neue Anforderungen an 
die Genehmigung gestellt. Dabei bleiben die Mitgliedstaaten berechtigt, die für notwendig er-
achteten Anforderungen an die Genehmigung, Inbetriebnahme und Betrieb von Seilbahnen zu 
stellen. Im neu gefassten § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-West-
falen werden die Vorgaben der Artikel 5 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 10 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/424 berücksichtigt. Hier finden sich nun die materiellen Anforderungen 
an die Betriebssicherheit (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) sowie die Genehmigungsvoraussetzungen 
des Unternehmers einer Seilbahn (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) und die Voraussetzung, dass das 
Vorhaben nicht den öffentlichen Interessen widersprechen darf (§ 4 Absatz 2 Nummer 3).  
 
Durch die überarbeitete Formulierung soll außerdem klargestellt werden, dass ein Sicherheits-
bericht im Sinne der Richtlinie 2000/9/EG oder der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 nur dann 
zur Überprüfung der Betriebssicherheit heranzuziehen ist, wenn ein solcher Bericht überhaupt 
vorliegt - was etwa bei Altanlagen, die nach dem vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 2000/9/EG 
geltenden Recht genehmigt wurden, nicht der Fall ist.  
 
Mit § 4 Absatz 2 Nummer 1 c) wird in Umsetzung des Artikels 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/424 eine Regelungslücke geschlossen. Nicht auf alle Seilbahnen sind die Bestim-
mungen des EU-Seilbahnrechts anwendbar. Zudem regeln das EU-Recht und die harmoni-
sierten Normen nicht sämtliche sicherheitsrelevanten Aspekte von Seilbahnanlagen. Damit 
auch in diesem Bereich, wo unionsrechtliche Vorgaben nicht bestehen, Anforderungen an die 
Anlagensicherheit gestellt werden können, muss das Begriffsverständnis von „Betriebssicher-
heit“ erweitert werden: Betriebssicherheit muss alle für die Sicherheit von Personen und Sa-
chen relevanten Merkmale einer Anlage umfassen.  
 
Zu Buchstabe c): Aufgrund des neu eingefügten Absatzes 2 wird der bisherige Absatz 2 zu 
Absatz 3. In Satz 2 werden die neuen Verweise zur Sicherheitsanalyse und dem Sicherheits-
bericht – Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 – sowie zum Konformitätsbewertungs-
verfahren und zur CE-Kennzeichnung umgesetzt und dadurch auch die Nummerierung ange-
passt. Durch den neuen Wortlaut wird klargestellt, dass die Durchführung des Konformitäts-
bewertungsverfahrens nach den Artikeln 18 bis 21 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 nur dann 
zum Prüfungsprogramm des Genehmigungsverfahrens gehört, wenn die Verordnung auf die 
jeweilige Anlage überhaupt anwendbar ist. 
 
Zudem ergibt sich eine redaktionelle Änderung in der neu gefassten Nummer 2.  
 
Nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 bestimmen die Mitgliedstaaten, die 
das Genehmigungsverfahren für den Bau und die Inbetriebnahme von Seilbahnen festlegen, 
dass die nach nationalem Recht bestimmte „verantwortliche Person“ für das Genehmigungs-
verfahren bestimmte Unterlagen vorzulegen hat. Diese Regelung muss neu in das Gesetz 
über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden. Dies erfolgt durch den 
neuen Satz 3, der festlegt, dass die verantwortliche Person im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 ist, wer im Antrag auf Erteilung der Bau- und Betriebsgenehmigung als solche be-
stimmt worden ist.  
 
Zu Buchstabe d): Aufgrund des neu eingefügten Absatzes 2 wird der bisherige Absatz 3 zu 
Absatz 4. Diesem Absatz wird ein neuer Satz 1 eingefügt, mit dem klargestellt wird, dass die 
Genehmigung erteilt wird, wenn die in den Absätzen 2 und 3 genannten Voraussetzungen 
vorliegen. Es besteht dann ein Anspruch auf Genehmigung. Durch den eingefügten Zusatz im 
Satz 2 wird klargestellt, dass nunmehr auch die elektronische Genehmigungserteilung möglich 
ist.  
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Zu Buchstabe e): Aufgrund des neu eingefügten Absatzes 2, ändert sich die Nummerierung 
der folgenden Absätze.  
 
Zu Buchstabe f): Die Regelungen der Richtlinie 2000/9/EG zu innovativen Bauteilen sind mit 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 ersatzlos entfallen. Daher wird der Verweis auf diese er-
satzlos gestrichen. Die Möglichkeit, Nebenbestimmungen zu erlassen, soll beibehalten wer-
den.  
 
Zu Nummer 6: 
Zu Buchstabe a): Der Begriff „Anlage“, der auf der bisher geltenden Richtlinie 2000/9/EG be-
ruhte, wird im gesamten Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen durch den Begriff 
„Seilbahn“ ersetzt, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. In der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/424 wird nur noch der Begriff „Seilbahn“ verwendet. 
 
Zu Buchstabe b): Der Verweis in Absatz 1 Satz 2 muss an die Verordnung (EU) Nr. 2016/424 
angepasst werden. 
 
Zu Nummer 7: 
Der Begriff „Anlage“, der auf der bisher geltenden Richtlinie 2000/9/EG beruhte, wird im ge-
samten Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen durch den Begriff „Seilbahn“ er-
setzt, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. In der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 wird nur noch der Begriff „Seilbahn“ verwendet. 
 
Zu Nummer 8: 
Zu Buchstabe a): Der Begriff „Anlage“, der auf der bisher geltenden Richtlinie 2000/9/EG be-
ruhte, wird im gesamten Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen durch den Begriff 
„Seilbahn“ ersetzt, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. In der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/424 wird nur noch der Begriff „Seilbahn“ verwendet. 
 
Zu Buchstabe b): Aufgrund des eingefügten Absatzes 2 erfolgt eine neue Nummerierung. Der 
Verweis auf § 2 Absatz 5 wird gestrichen, da dieser Absatz gestrichen wurde. Das Wort „An-
lage“ wird durch das Wort „Seilbahn“ ersetzt (vgl. Nummer 7 Buchstabe b)). Nummer 3 wird 
aufgehoben, da die Regelungen der Richtlinie 2000/9/EG zu innovativen Bauteilen mit der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/424 ersatzlos entfallen sind. 
 
Zu Nummer 9: 
Der bisherige Absatz 2 wird aufgehoben, da die Benennung von Konformitätsbewertungsstel-
len jetzt im Seilbahndurchführungsgesetz des Bundes abschließend geregelt ist. Der bisherige 
Absatz 1 wird der Wortlaut des § 18 und erhält einen weiteren Satz, der die Zuständigkeit für 
die Marktüberwachung festlegt.  
 
Für den Regelungsbereich der Marktüberwachung hat der Bund von seiner Gesetzgebungs-
kompetenz Gebrauch gemacht und eine neue Zentralnorm in § 2 Seilbahndurchführungsge-
setz (in Verbindung mit § 24 Absatz 1 Produktsicherheitsgesetz) geschaffen. Im Landesrecht 
sind daher für den Bereich der Marktüberwachung entsprechende Zuständigkeitsregelungen 
zu treffen. Eine zentrale Marktüberwachungsbehörde existiert in Nordrhein-Westfalen nicht, 
sodass die Marktüberwachung in unterschiedliche Bereiche bzw. unterschiedliche Zuständig-
keiten aufgeteilt ist. Daher wird die Marktüberwachung für Seilbahnen der originär für die Mehr-
zahl der Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen zuständigen Bezirksregierung Arnsberg übertra-
gen. Den Bezirksregierungen obliegt auch die Marktüberwachung für Produkte in vielen ande-
ren Bereichen, sodass auf bestehende Strukturen und Expertisen innerhalb der Behörde zu-
rückgegriffen werden kann.  
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Zu Nummer 10: 
Zu Buchstabe a): Die Regelungen der bisherigen Nummern 12 bis 14 des § 19 Absatz 1 wer-
den aufgehoben, da die betroffenen Regelungsbereiche - Inverkehrbringen von Sicherheits-
bauteilen und Teilsystemen, Marktüberwachung, notifizierte Stellen und CE-Kennzeichnung - 
jetzt durch EU- und/oder Bundesrecht abschließend geregelt werden. Der bisherige Absatz 
wird in die neu gefassten Nummern 12 und 13 integriert.  
 
Zu Buchstabe b): Aufgrund dieser neuen Gliederung entfällt die Unterteilung in zwei Absätze.  
 
Zu Nummer 11: 
In § 20 Nummer 1 ist die Absatzbezeichnung des § 4 an die Neuregelung anzupassen. Weitere 
Bußgeld- und Strafvorschriften zur Regelung von Verstößen, insbesondere gegen die in Kapi-
tel II genannten Pflichten der Wirtschaftsakteure der Verordnung (EU) Nr. 2016/424, sind im 
Seilbahndurchführungsgesetz des Bundes geregelt.  
 
Zu Nummer 12: 
Zu Buchstabe a): Es wird eine den Vorgaben des Artikels 46 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 entsprechende Übergangsbestimmung für Seilbahnen getroffen. Die Landesseil-
bahngesetze dürfen nach Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 2016/424 die Inbetriebnahme 
von Seilbahnen nicht behindern, die durch die Richtlinie 2000/9/EG abgedeckt sind, deren 
Anforderungen erfüllen und vor dem 21. April 2018 errichtet wurden. Es wird deshalb vorge-
sehen, dass für die behördliche Zustimmung zur Betriebseröffnung bei einer solchen Anlage 
anstatt der Anforderungen des neuen die des bisherigen EU-Seilbahnrechts Prüfungsmaßstab 
sind. 
 
Zu Buchstabe b): Es wird eine den Vorgaben des Artikels 46 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/424 entsprechende Übergangsregelung für Teilsysteme und Sicherheitsbauteile von 
Seilbahnen getroffen. 
 
Zu Nummer 13:  
Der bisherige § 23 wird im Sinne der Rechtsbereinigung aufgehoben. Eine Berichtspflicht wird 
aufgrund der ausreichenden Erfahrungen mit dem Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr für notwendig erachtet. 
 
Zu Nummer 14: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung der Nummerierung. Da § 23 aufgeho-
ben wird, ändert sich die Gliederung, sodass der bisherige § 24 zu § 23 wird.  
 
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 


